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Die Abgeordnete zum Nationalrat Barbara Rosenkranz und weitere Abgeordnete haben am 

5. Mai 2015 unter der Zahl 4902/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Asylquoten in Österreich“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 14: 
Es darf ausgeführt werden, dass der Vorschlag des Bundesministeriums für Inneres, die 

Verteilung der zu betreuenden Personen auf der Ebene der Gemeinden zu aliquotieren, im 

Rahmen der Verhandlungen des gemeinsamen Konzepts der Länder und des 

Bundesministeriums für Inneres zur flexiblen Steuerung bei der Aufnahme und Betreuung 

von Asylwerbern von Seiten der Bundesländer keine Zustimmung fand. Es bleibt auch in 

Zukunft in der Verantwortung der Bundesländer die Unterkünfte gleichmäßig nach regionalen 

Gegebenheiten im jeweiligen Bundesland zu verteilen, wobei von den Bundesländern eine 

verstärkte Verantwortung der Gemeinden eingefordert wird. 

 

Die Kosten für die Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Personen werden im 

Rahmen der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG grundsätzlich im Verhältnis 

60:40 zwischen dem Bund und den Ländern geteilt. Diese Kostenteilung umfasst 

insbesondere auch die Unterbringung und Verpflegung in einer organisierten Unterkunft. 
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Eine Kostentragung durch den Bund für Baukosten von neuen Unterbringungsplätzen im 

Zuständigkeitsbereich eines Bundeslandes ist mangels gesetzlicher Grundlage in der 

Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG ausgeschlossen. 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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